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Informationsblatt zu Krätze für Schulen und Kitas 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
in der Klasse/Gruppe Ihres Kindes wurde ein Befall mit Krätze bekannt. Um eine weitere 
Ausbreitung des Krätzebefalls zu verhindern, beachten Sie bitte diese Hinweise. Die 
Ansteckungsgefahr bei Krätze ist eher gering. Krätzemilben verbreiten sich von Mensch zu 
Mensch vor allem bei länger andauerndem direktem Hautkontakt (länger als fünf bis zehn 
Minuten). Händeschütteln oder eine kurze Umarmung sind in der Regel nicht 
ansteckend. 

Was ist zu tun, wenn dennoch bei Ihrem Kind ein Krätzebefall festgestellt wird? 
▪ Halten Sie sich unbedingt an die Behandlungsvorgaben der Ärztin/des Arztes. 

▪ Nach einer korrekt durchgeführten äußerlichen Behandlung mit Salbe bzw. 24 Stunden 
nach Einnahme verordneter Tabletten sind Erkrankte in der Regel nicht mehr 
ansteckend. 

▪ Meiden Sie vor Abschluss der Behandlung engen direkten Hautkontakt (länger als 5 bis 
10 Minuten), benutzen Sie ggf. Einmalhandschuhe. 

▪ Kontaktpersonen ohne Symptome sollen möglichst zeitgleich behandelt werden. 

▪ Die Umgebung sollte gründlich mit einem Staubsauger gereinigt werden, Filter und 
Beutel danach im Hausmüll entsorgen. 

Was tun zur Abtötung der Krätzmilbe auf Kleidungsstücken und Gegenständen? 
▪ Erhitzen: Wäsche (insbesondere Handtücher, Unterwäsche, Bettwäsche) mindestens 

10 Minuten bei mindestens 60°C waschen. 

▪ Aushungern: Gegenstände (zum Beispiel Schuhe, Plüschtiere oder Textilien), die nicht 
bei 60°C zu waschen sind, in Plastiksäcke oder in Folie fest verschließen und für drei 
Tage bei mindestens 21°C lagern.  

▪ Absaugen: Polstermöbel können mit dem Staubsauger gereinigt (Filter und Beutel 
danach im Hausmüll entsorgen) oder für mindestens zwei Tage nicht benutzt werden. 

Nach § 34 (5) Infektionsschutzgesetz (IfSG) müssen Eltern im Fall eines Krätzebefalls 
ihres Kindes die Leitung der Schule oder Kita über diesen Befund informieren. Wir 
hoffen, dass dank Ihrer Mithilfe die Weiterverbreitung verhindert werden kann. 

Auf der folgenden Seite finden Sie eine Erklärung, die Sie nach dem Ausfüllen an die Leitung 
der Schule oder der Kita Ihres Kindes übergeben. 
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Rückmeldung an die Leitung der Schule/Kita 

Erklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten des Kindes 

      
_____________________________ 
Name des Kindes 

      
_____________________________ 
Klasse/Gruppe 
 
Mein Kind wurde ärztlich untersucht und gegen Krätzemilben behandelt. Eine 
Weiterverbreitung des Befalls ist nach ärztlichem Urteil nicht mehr zu befürchten. 
 

            
_____________ ___________________________________________ 
Datum Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten 
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